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S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 274/2018 ergänzt 

 

Amtsleiter: Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): 

06.12.2018 

______________ 

Datum / Unterschrift 

I II III   

 

 

Federführendes Amt: 

Hauptamt 

 

Erforderliche Protokollauszüge 

- OB, BM, 10, 14, 20 - 

Vorgang:  AZ:  

Beratungsfolge Behandlung Termin 

Verwaltungsausschuss Vorberatung 06.12.2018 

Gemeinderat Beschlussfassung 11.12.2018 

   
   
Betreff: 
Kommunalwahlen am 26. Mai 2019, Bildung des Gemeindewahlausschusses  
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeindewahlausschuss besteht aus 
 
Vorsitzender: Herr Jürgen Haas   Stellvertreter: Frau Christina Riedl 
 
Beisitzer: Herr Rainer Christ   Stellvertreter: Herr Matthias Wolf 
Beisitzer: Frau Ursula Bodamer  Stellvertreter: Herr Dr. Alfred Luckert 
Beisitzer: Herr Hans-Dieter Baumgärtner  Stellvertreter: Frau Marianne Lank 
Beisitzer: Herr Peter Johannsen  Stellvertreter: Herr Rupert Kern 
Beisitzer: Herr Peter Friedrichsohn  Stellvertreter: Frau Rosemarie Rieth 
  
 

Produkt / Maßnahme -- 

Haushaltsansatz  

Haushaltsmittel insgesamt:  

Verpfl.erm f. Auszahlungen im folg. Jahr:  

Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):  

Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. 
Auszahlungen und Aufwendungen:  

 
  



Stadt Winnenden 
S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 274/2018 ergänzt 

 

 

 
Begründung:  
 

Am 26. Mai 2019 finden die Gemeinderatswahl, die Kreistagswahl, die Wahl der Mitglieder der 
Regionalversammlung sowie die Europawahl statt. Dem Gemeindewahlausschuss obliegt die 
Leitung und Durchführung der Wahlen in der Kommune. Bei der Gemeinderatswahl stellt er das 
Wahlergebnis fest, bei der Kreistagswahl und der Wahl der Mitglieder der Regionalversammlung 
wirkt er bei der Feststellung des Wahlergebnisses in der Kommune mit. Bei der Europawahl 
obliegt der Kommune die Aufgabe der Wahlvorbereitung, Wahlhandlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses.  
 
Der Gemeindewahlausschuss besteht nach § 11 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz aus dem (Ober-) 
Bürgermeister als Vorsitzendem und mindestens zwei Beisitzern. Die Beisitzer und Stellvertreter 
in gleicher Zahl wählt der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten. Ist der (Ober-) Bürgermeister 
Wahlbewerber für einen Wahlvorschlag, wählt der Gemeinderat den Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses und einen Stellvertreter aus den Wahlberechtigten und 
Gemeindebediensteten.  
 
Nachdem der Oberbürgermeister Wahlbewerber für die Regionalversammlung der Region 
Stuttgart und für die Kreistagswahl ist und der Bürgermeister Wahlbewerber für die Kreistagswahl 
ist, wird nach Rücksprache mit dem Ältestenrat vorgeschlagen, von der Verwaltung Herrn 
Finanzdezernent Jürgen Haas als Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und Frau 
Christina Riedl, Leitung Hauptamt, als stellvertretende Vorsitzende des 
Gemeindewahlausschusses zu bestellen. Soweit noch nicht erfolgt, werden die Fraktionen und 
die Gruppierungen gebeten, bis zur Sitzung Vorschläge zu unterbreiten, so dass dann die 
Beisitzer und Stellvertreter gewählt werden können.  
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